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als geſetzliches Zahlungsmittel dienenenden , Papiers des

darleihenden Platzes war , dieſe Depreciation ſpaͤter durch

Wiederaufnahme der Zahlung in klingender Muͤnze gehoben ,
und eine Reduection fruͤherer Verbindlichkeiten , nach dem

Maaßſtabe der fruͤhern Entwerthung des Circulationsmittels ,
nicht zugelaſſen wird .

Zu dem Verluſte , der dadurch entſtehen kann , daß der

reelle Wechſelcurs zur Zeit des Darlehens den niedrigſten
Stand erreichte , waͤhrend der Dauer der Zinszahlungen im

Durchſchnitte auf Pari oder hoͤher ſtand , und zur Zeit der

Ruͤckzahlung ſich dem Maximum naͤherte, kommt dann noch
der ganze Betrag der Verbeſſerung des auslaͤndiſchen
Geldes .

Die nachtheiligen Folgen einer ſolchen Veraͤnderung im

Werthe des fremden Geldes koͤnnen aber vermindert oder

aufgewogen werden , wenn der Wechſelcurs , der zur Zeit
des Darleihens als guͤnſtig fuͤr den darleihenden Platz
notirt wurde , reell unguͤnſtig war , und zur Zeit der Zins⸗
zahlungen und Kapitaltilgung reell vortheilhaft wird .

K 7.

Formen der Schuldverſchreibungen . Obligationen au porteur , auf

Namen , Inſcriptionen .

Die Urkunden , welche die Staatsverwaltung zur Be —

ſtaͤtigung ihrer Geldverbindlichkeiten ausſtellt , koͤnnen ent —

weder auf den Namen des Glaͤubigers oder auf den

Inhaber ( au porteur ) lauten .

Im letztern Falle pflegt man der Schuldurkunde eben —

falls auf den Inhaber lautende Zinscoupons beizufuͤgen,
fuͤr die ganze Dauer eines , in beſtimmten Terminen zuruͤck⸗
zahlbaren , Anlehens , oder bei ſolchen , die von Seiten der

Glaͤubiger unaufkuͤndbar und in beſtimmten Terminen nicht
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ruͤckzahlbar ſind , fuͤr eine Reihe von Jahren , nach deren

Abfluß man neue Obligationen ausfertigt ) .

Der Uebertrag der Kapitalien von einer Hand

zur andern , von dem wir in einem der folgenden Kapitel

ausfuͤhrlicher handeln werden , wird durch die Ausſtellung

von Obligationen au porteur ungemein erleichtert . Dieſe

Leichtigkeit des Umſatzes auf allen großen Handelsplaͤtzen
bietet dem Handelsverkehr ein willkommenes Mittel zu

ſeinen Transactionen an demſelben Orte und zwiſchen ver —

ſchiedenen Plaͤtzen dar . Auch der Bezug der Zinſen iſt mit

weniger Umſtaͤnden , beſonders fuͤr auswaͤrtige Glaͤubiger ,

verknuͤpft , da ſie keiner Bevollmaͤchtigten zu deren Erhebung

am Orte der Zahlung beduͤrfen , und die Coupons zur

Verfallzeit leichter als Wechſel , gleich baarem Gelde , um —

laufen . Allein gegen dieſe Vortheile hat man verſchiedene

Nachtheile abzuwaͤgen .

Der Verluſt der Urkunde durch Zufall oder Entwendung

fuͤhrt fuͤr den Glaͤubiger , wie wir weiter unten ſehen

werden , jedenfalls weitlaͤufige Proceduren und eine Ver —

zoͤgerung ſeiner Befriedigung herbei , und kann ſelbſt den

Verluſt ſeines Forderungsrechts zur Folge haben . Eine

Gefahr anderer Art liegt in der MRoͤglichkeit der Verfer —

tigung und Ausgabe falſcher Obligationen . Doch dagegen

iſt man weit mehr , als gegen die Verfaͤlſchung von Bank —

noten geſchuͤtzt, indem die Obligationen ohne Coupons nicht

leicht Abnehmer finden , das gleichzeitige Eintreffen der

aͤchten und verfaͤlſchten Zinszettel aber deren Verfertiger

oder unredliche Ausgeber an den Tag bringt , in ſo ferne

der redliche Abnehmer es nur an gewoͤhnlicher Vorſicht nicht

mangeln ließ .

*) Es iſt zweckmäßig , hierüber in den Schuldurkunden das Nöthige

zu bemerken , was jedoch häufig nicht geſchieht .
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Daß die Leichtigkeit des Uebertrags die Speculation
eines im allgemeinen unfruchtbaren Papierhandels beguͤnſtigt ,
und beſonders die Theilnahme der Kapitaliſten an einem
ſolchen Handel auſſerhalb der Hauptſtadt des Landes er —

leichtert , iſt unverkennbar .

Wenn dieſer moͤgliche Mißbrauch auch nicht als Grund

gelten kann , den Uebertrag da , wo ein wirkliches Beduͤrfniß
dazu vorhanden iſt , zu erſchweren , und dem Publicum den

Vortheil eines angemeſſenen Gebrauchs zu entziehen ; ſo
verdient jener Umſtand gleichwohl bei einer Abwaͤgung der

Zweckmaͤßigkeit der verſchiedenen Formen in ſo ferne Be —

achtung , als auch bei der Wahl einer andern Form Maaß —
regeln zur Erleichterung des Uebertrags ergriffen werden

koͤnnen . Doch mag man hierauf um ſo weniger Gewicht

legen , als die Erfahrung lehrt , daß jenes verderbliche
Spiel uͤberall ſeine Nahrung findet

Endlich bieten Obligationen , die auf den Inhaber geſtellt
ſind , betruͤgeriſchen Schuldnern ein bequemes Mittel dar ,
ihren Glaͤubigern und der Obrigkeit die Kenntniß ihres
Vermoͤgens zu entziehen . Kein anderes Vermoͤgen laͤßt ſich
ſo leicht verbergen und zugleich nutzbar erhalten , ohne ſich
den Gefahren Preis zu geben , die der Betruͤger bei

ſeinen Helfern laͤuft, welche er doch nur in der Klaſſe der

Unredlichen zu finden vermag .

Die im Privatverkehr gewoͤhnliche Form der auf den
Namen des Glaͤubigers lautenden Schuldverſchreibun —

gen laͤßt ſich , ohne große Unbequemlichkeit , bei einer bedeu —
tenden Schuldenmaſſe nicht zur Anwendung bringen .

Jeder Uebertrag , durch Verkauf oder Vererbung , wuͤrde

ohnehin der Verwaltung der Staatsſchuld bekannt gemacht
werden muͤſſen, damit ſie nur an Diejenigen , denen ſie

gebuͤhrt, Zahlung leiſte . Iſt ſie aber genoͤthigt , uͤber die

Kapitalien , die jenen einzelnen Glaͤubigern zuſtehen , eine
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genaue , allen Veraͤnderungen folgende , ſtete Ueberſicht ſich

zu verſchaffen ; ſo erſcheint es als zweckmaͤßig , die Schuld —

titel der Glaͤubiger in einem , jenem Zwecke entſprechenden ,

oͤffentlichen Buche zu vereinigen .

Wo das Syſtem der Einſchreibungen ( Inferip⸗

tionen ) beſteht , wird den Glaͤubigern keine foͤrmliche

Schuldurkunde ausgefertigt ; er erhaͤlt nach den , in einigen

Staaten beſtehenden Einrichtungen , jedoch ein Certificat

der Verwaltung des oͤffentlichen Schatzes uͤber den Betrag

der Summe , die zu ſeinen Gunſten eingeſchrieben iſt . Er

kann hieruͤber im Ganzen oder theilweiſe , bis zu einer

gewiſſen Summe herab , unter welcher ein Uebertrag nicht

zulaͤßig iſt , durch Verkauf , Schenkung ꝛc. verfuͤgen , worauf

die Abſchreibung von ſeinem Namen , und die Zuſchreibung

auf den Namen des neuen Erwerbers erfolgt .

Glaͤubiger , die nicht am Sitze der Verwaltung wohnen ,

beduͤrfen bei dieſer Einrichtung eines Bevollmaͤchtigten zur

Erhebung der Zinſen .

In Erwaͤgung , daß manche Glaͤubiger die Form der

Obligationen au porteur vorziehen , und andere dagegen

die Gefahr eines moͤglichen Verluſtes gerne vermeiden

wollen , hat man bei neuen Anlehen auch ſchon jedem

Einzelnen die Wahl zwiſchen beiden Formen gegeben , oder

auch den Erwerbern der auf den Inhaber lautenden Obli —

gationen freigeſtellt , dieſe foͤrmlich ausgefertigten Schuld —

ſcheine unter ihrem Namen in das oͤffentliche Schuldbuch

eingetragen , und daß dieß geſchehen , auf denſelben vor —

merken laſſen , mit der Befugniß , durch ſpaͤtern Beiſatz der

Schuldenverwaltung die Inſcription wieder aufheben , und

dadurch den Schuldſchein wieder auf den Inhaber ſtellen

zu laſſen . Bei dieſer Einrichtung koͤnnen dann auch den

auf Namen geſtellten Schuldſcheinen , zur Erleichterung der
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Zinſenerhebung , Conpons beigefuͤgt werden , die auf den

Inhaber geſtellt ſind .

Endlich wurden auch die Beſitzer von Inſcriptionen ,
egen Hinterlegung ihrer Certificate und unter der

Erklaͤrung der Unuͤbertragbarkeit ihrer Inſcriptionen ,
ſchon ermaͤchtigt, oͤffentlich beurkundete , mittelſt bloßer Ueber⸗

gabe , uͤbertragbare Scheine oder Certificate au porteur

auszugeben , wofuͤr jene Einſchreibungen als Sicherheit
dienen .
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